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Beschluss einer Sporthallenbenutzungs- und Entgeltordnung 

Der Sportausschuss der Stadt Alfeld (Leine) hat in seiner Sitzung am 19.08.2013 empfohlen, für städtische 
und landkreiseigene Sporthallen ab 01.04.2014 ein Benutzungsentgelt zu erheben. Dieses soll aber nur 50% 
der vom Landkreis Hildesheim geforderten Nutzungsentschädigung betragen, die von der Stadt Alfeld 
(Leine) seit dem Jahr 2003 für die Einräumung der außerschulischen Nutzung (Vereinsnutzung etc.) laut 
Nutzungsvertrag zu zahlen ist. 

Aus Haushaltskonsolidierungsgesichtspunkten wurde im ersten Schritt der Landkreis Hildesheim aufgerufen, 
auf die Erhebung von Sporthallennutzungsentschädigungen zu verzichten. Dieses ist bis dato nicht erfolgt, 
sodass der Alfelder Haushalt durch die Vereinsnutzung in Landkreishallen weiterhin mit durchschnittlich 
55.000,- € p.a. belastet ist; Entgelte für stadteigene Hallen wurden bisher nicht erhoben. Das 
Haushaltssicherungskonzept vom 11.09.2013 sieht eine Reduzierung dieser freiwilligen Leistung und eine 
teilweise Kompensation der Bewirtschaftungskosten der städtischen Sporthallen vor, die pro Jahr rund 
110.000,-€ betragen. 

Durch die Einführung eines Sporthallenbenutzungsentgelts in der vorgenannten Größenordnung ist unter 
dem Aspekt einer bereits erfolgten Nutzungsoptimierung nach der jetzigen Hallenfrequentierung mit 
jährlichen Einnahmen in Höhe von 38.000,- € zu rechnen. 

Alle Sporthallen nutzenden Vereine wurden in den vergangenen Wochen in persönlichen Gesprächen über 
eine bevorstehende Entgelterhebung informiert. Alternativ wurde für städtische Hallen angeboten, die Hallen 
ins Vereinseigentum zu übernehmen oder Betriebsführungsverträge abzuschließen. Zur Zeit hat der TSV 
Brunkensen einen Betriebsführungsvertrag abgeschlossen und der MTV Röllinghausen Interesse an einem 
Abschluss bekundet. 

Beiliegender Entwurf einer Entgeltordnung sieht 50% der Nutzungskosten pro Zeitstunde vor, die der 
Landkreis für die unterschiedlichen Hallenkategorien berechnet. Die städtischen Hallen wurden aufgrund 
ihrer Größe der Hallenkategorie "Gymhastikhalle" zugeordnet, sodass das Nutzungsentgelt 3,01 € pro 
Stunde beträgt. Eine Entgeltanpassung an die Preisentwicklung gemäß Verbraucherpreisindex ist über eine 
Klausel für Folgejahre vorgesehen. 

Beschlussvorschiag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt beiliegende Sporthallenbenutzungs- und Entgeltordnung." 

Anlage: Entwurf einer Sporthallenbenutzungs- und Entgeltordnung 



§ 1 

Allgemeines 

(1) Die Sporthallen der Stadt Alfeld (Leine) und die SchulspQrthallen des Land
kreises Hildesheim können Vereinen, Verbänden, und/Betriel;ssportgruppen 
auf Antrag für den Trainings- und Wettkampfbetrieb/Cife^erlasgen werden, so
weit die Sporthallen dafür geeignet sind und schulische/personelle oder 
organisatorische Belange nicht entgegenstehen. Bn. Anspruch auf 
Überlassung besteht nicht. '' ' \ 

/ / \. \ 
(2) Die Überlassung erfolgt unter dem Vorbehalt .des j^cJ'^rzeitlgen, entschädi

gungslosen Widerrufs. Sie kann mit Auflag^fi^-^und/oder Bedingungen ver
sehen werden. Ein Widerruf ist kurzfristig Jnsbösort'i^-ere dann möglich, wenn 
die beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffehtljchen Sicherheit und 
Ordnung erwarten lässt. > 

§ 2 

BenyfczynigserBaubnis 

(1) Der Antrag auf Überlassung eir^eh.SpörthauVrst an die Stadt Alfeld (Leine) 
-Sportamt- zu richten. Dje Weitörg^be einer von ihr erteilten Benutzungser
laubnis oder eine Unterverrnfetung^d^r^Sporthalle ist nicht gestattet. 

/ '> "•• -̂ tz-̂ ^N 
(2) Die BenutzungserlauÖhls schließt andere Erlaubnisse/Genehmigungen nicht 

ein. Das gilt insbesonderf^ für die Bestimmungen des Brandschutzes und des 
Versammlungsrechts. ,'̂  ., 

§ 3 

l-Tivatrechtliche Benutzungsentgelte 

( l )Für dte Benutzung d^er^^igenen Sporthallen und für die Benutzung der Schul
sporthallen des Landkreises erhebt die Stadt Alfeld (Leine) ein privatrecht-
lichös'Entgelt. Dieses Entgelt entspricht 50 % der vom Landkreis Hildesheim 
für 6\e, aehutzung- 46r kreiseigenen Schulsporthallen festgesetzten Beträge. 

(2) Das Benul-zuiiysentgelt beträgt pro angefangene, tatsächlich in Anspruch ge
nommene Benutzungsstunde 

a) 3,01 € für d 
b) 5,07 € f ü r e 
c) 6,27 € für e 
d) 7,46 € f ü r e 

e städtischen Sporthallen und für Gymnastikhallen 
ne einteilige Sporthalle 
ne zweiteilige Sporthalle 
ne dreiteilige Sporthalle 



Diese Beträge werden jährlich gemäß der jahresdurchschnittlichen 
Veränderung des Verbraucherpreisindex für Deutschland an die Preisent
wicklung angepasst. Bezugsjahr für die o. g. Beträge ist insoweit das Jahr 
2012. 

(3) Mit dem Benutzungsentgelt sind grundsätzlich folgende Nebenkosten abge
golten: Hausmeister (soweit vorhanden), Heizung, E^rg ie , Reinigung, 
Wasser. Entstehen durch die Benutzung Kosten besonc^»- Art oder außer
gewöhnlichen Umfangs, so sind diese zusätzlich zu e n t i ^ K e n . f > 

§ 4 

Abrechnung / Vorausza|^'t*iht.sen 

( l )D ie tatsächlich in Anspruch genommenen Benulzungsstunden werden im 
Februar für das zurückliegende Kalenderjahr abgerechnet. Der Abrechnungs-
betrag wird 2 Wochen nach Rechnungserteiluhf rällig. 

(2)Auf den Abrechnungsbetrag sind vi0l-teljährlich Vorouszahlungen zu leisten 
und zwar am 15.02., 15.05, 15.0^ ün^ '15-11- eines lahies. Die Höhe der 
Vorauszahlungen wird in der Abröc^nung riach den im Vorjahr in Anspruch 
genommenen Benutzungsstunden fe^^e^legt. 

(3) Entsteht die Zahlungsverpflichiung örstmaüg im Verlauf eines Kalenderjahres, 
richtet sich die Höhe der Vorauszahiuingen nach den beantragten 
Benutzungsstunden. 

(4)Die Benutzer sind verpflichtet, J/-in '"portamt monatlich bis zum 10. des 
Folgemonats nicht gemiLzte Hallenzeiten mitzuteilen. Verspätete Mitteilungen 
werden in der Abrechnuna^nicht berücksichtigt. 

(5)Befindet sich ein Nutzer rtiit der Zahlung einer Vorausleistung oder des 
Abrechnungsberf-ifjos mehr als 3' Monate in Verzug, kann ihm die weitere 
Benutzung einer Halk- untersagt werden. 

§ 5 

Beii iyt^uimgsbedlngungen fü r die Schulspor tha l len 
des Landkreises Hi ldesheim 

Die Überlassung der Schulsporthallen des Landkreises Hildesheim erfolgt zu den 
in den ,J<ichtliiii(Mi lür die Überlassung schulischer Einrichtungen des Landkreises 
Hildesheim zu schulfremden Zwecken'' (Anlage 1) festgelegten Benutzungsbe
dingungen, sofern diese Sporthallenbenutzungs- und Entgeltordnung keine ab
weichende Regelung enthält. 



§ 6 

Benutzungsbedingungen für die Sporthallen 
der Stadt Alfeld (Leine) 

(l)Die Überlassung der Sporthallen der Stadt Alfeld (Leine) erfolgt zu den in der 
Sporthallenbenutzungsordnung (Anlage 2) festgelegteri Benutzungsbe
dingungen, sofern diese Sporthallenbenutzungs- und/intgeltordnung keine 
abweichende Regelung enthält. / ,/ / / 

(2)Sporthallen, deren Benutzung in einem Betriebsführungsvertrarj zwischen der 
Stadt Alfeld (Leine) und einem Sportverein geregelt wird, sind ygn, der Erhe
bung eines Benutzungsentgeltes ausgenommen, 

§ 7 ^ 
Inkraf t t reten 

Diese Sporthallenbenutzungs- und Entg^ltregclung tritt dm 01.04.2014 in Kraft. 

Alfeld (Leine, den 

Sta^l^X'^^'^ (Le1n )̂ 
Der Btirgermeister 

»eushausen 



:4^^kc l J ; 

RIchtlInfen 
für die IJberlassung schulischer Einnchtungen 

des Landkreises Hlldesneim 
zu schulfremden Zwecken 

I. Allgemeiner Teil 

§1 
Grundsatz 

(1) Schulische Einrichtungen des Landkreises Hildesheim können Veranstaltern auf An
trag zu schulfremden Zwecken überlassen werden, soweit schulische, personelle oder orga
nisatorische Belange nicht entgegenstehen und die Einrichtungen zur Durchführung der 
beabsichtigten Veranstaltungen geeignet sind. 

(2) Politischen Parteien können schulische Einrichtungen für überörtliche Veranstaltungen 
entgeltpflichtig überlassen werden. 

(3) Die Überlassung erfolgt unter dem Vorbehalt des jederzeitigen, entschädigungslosen 
Widerrufs^ Sie kann mit Auflagen oder Bedingungen versehen werden. Ein Anspruch auf 
Überlassung besteht nicht. Die Nutzungsgenehmigung kann auch kurzfristig zurückgenom
men werden, wenn durch die beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung zu befürchten ist 

§2 
Verfahren zur Überlassung 

(1) Über den Antrag auf Überlassung der Einrichtungen entscheidet der Landkreis Hildes
heim. Er kann die Entscheidung nach entsprechender Vereinbarung auf die Städte, Gemein
den und Samtgemeinden sowie die Schulen delegieren. 

(2) Die Überlassung der Einrichtungen muss mindestens vier Wochen vor Veranstal
tungsbeginn schriftlich beantragt werden 

(3) Sofern gedeckte Sportanlagen aufgrund einer besonderen Vereinbarung der jeweili
gen Stadt, Gemeinde oder Samtgemeinde für die außerschulische Nutzung zur Verfügung 
gestellt wurden, entscheidet diese über den Antrag auf Überlassung. 

(4) Die Überlassung wird mit der schriftlichen Anerkennung dieser Richtlinien durch den 
Veranstalter oder dessen gesetzlicher Vertretung wirksam. 

§3 
Pflichten der Benutzerinnen und Benutzer 

(1) Die Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet, die benutzten Einrichtungen scho^ 
nend und sachgemäß zu behandeln und nach der Benutzung in aufgeräumtem und besen
reinem Zustand zu hinterlassen. 

(2) Die Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet, bei Nutzung der Einrichtung spar
sam mit Energie (Wasser, Strom, Gas) umzugehen. Insbesondere sind Wasserhähne, 
Duschen, Elektro- und Gasgeräte abzustellen und nach einem evtl. Lüften ist darauf zu ach
ten, dass die Fenster fest verschlossen sind. 

G:\DATBN\Dez3\FD301\FDL301\Richtlimen-UberIassungschulischerEinnchtungen.doc 
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H«i l . ?""^®" ^^^^ ̂ ® '̂"̂ ^® ®'"^ ^^^°rt und unaufgefordert der Hausmeisterin oder 
dem Hausmeister anzuzeigen. Der Veranstalter Ist verpflichtet, die Ihm überrssen^ 
nchtungen vor Benutzung auf das Vorliegen von Schäden zu un ersuchen S f e K e s 
nicht, gilt der letzte Veranstalter vor Feststellung eines Schadens airverursacher ^ 
hafte Anlagen und Geräte dürfen nicht benutzt werden. verursacner. bchad-

(4) Der Veranstalter hat eine Veranstaltungsiejterin oder einen Veranstaltunasleiter 7ij HP 

(5) Die Einzelheiten der Benutzung werden zwischen der Hausmeisterin oder dem Haus 

^SZSZ S r i S r ^ '''''-'•'" ̂ -'̂ '̂̂ ^̂ "- •'- ̂ i3"E°n?ŝ hSX 

netSiÄ^^^^ 
tungen ausgeschlossen werden. Unberührt bleibt die Verpflichtung, de.^ Landkreis die durch 
pflichtwidriges Verhalten verursachten Kosten zu ersetzen i-anoKreis aie durch 

(7) Soweit die genehmigende Stelle zur Betreuung einzelner Einrlchtiinnf-n ho^r.r.ri^r^., 

(8) Bei Musikveranstaltungen ist ausschließlich der Veranstalter dafür zuständia PVH 
erforderliche GEMA-Geböhren abzuführen. Eine gesamtschuldner sehe Haftung als 'ä̂ ^ 

LtdtL l̂rXtcL^^^^^^^ '''' '''' ''' - ^ a4»B treten 

§4 
Haftung 

a n i i : L t n ^ A ^ a r t i t e ^ : dtn̂  K S Ä Ä L n ^ Ä ^ I s ^ e ^ i 

BÄ^ i rä - saÄu l t ^ ^ " ^ ' ^ " ^ ^ ''-' '^^ ^ '^* verantwortL^^n^n^e^rn/ 

BeSzefn^SuÄrSlsSr ''"" "̂ ^̂ "̂ '̂ "̂ ^ ""̂  ̂ "̂ ̂ ^"" ' --- -^ 

ÄrelraCen^I^^htr^" '̂ '̂' "' -'^ ̂ "̂ --"̂ -̂  mit d̂ B̂ n̂ r̂g 
(4) Schadenersatzansprüche gegen den Landkreis wegen Beelnträchtiqunq des ver

tragsmäßigen Gebrauchs der Einnchtung sind ausgeschlossen. "^'^^"^'y^^Q «es ver-

§5 
Entgelt 

Ein Entgelt für die Benutzung schulischer Einrichtungen zu schulfremden Zwecken wird nach 
Maßgabe der vom Landkreis hierfür erlassenen Entgeltordnung erhoben. 



II. Besonderer Teil 

§6 
Turn- und Sporthallen, Freisportanlagen 

(1) Die Schulsportanlagen dürfen nur mit zweckentsprechender Kleidung, Sportschuhen 
und nur unter Aufsicht der verantwortlichen Leitung betreten und genutzt werden. 

(2) Kleinsportgeräte der Schulen (Bälle, Seile, Keulen, Reifen. Badmintonnetze, Volley
ballnetze usw.) können der Benutzerin/dem Benutzer nicht überlassen werden, 

(3) Die Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet, beim Trainings- und Spielbetrleb 
eigene Erst-Hilfe-Ausstattung entsprechend der jeweils gültigen DIN-Bestimmungen vorzu
halten. Die in den Hallen vorhandenen Erste-Hilfe-Schränke oder ähnliches können den 
Benutzerinnen/Benutzern nicht zur Verfügung gestellt werden. 

(4) Für das Wechseln der Kleidung sind die vorhandenen Umkleidekabinen zu benutzen, 
der Zutritt hierzu ist nur aktiven, am Sportbetrieb teilnehmenden Personen gestattet. Um
kleide-, Dusch- und Waschräume dürfen nicht in verschmutztem Zustand hintertassen wer
den, 

(5) In den Sommer- und Weihnachtsferien bleiben die Sportstätten grundsätzlich ge-
schlössen. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn keine schulischen, personeilen 
und organisatorischen Belange dem entgegenstehen. Der Veranstalter Ist in diesen Fällen 
verpflichtet, bei eintägigen Veranstaltungen das Entgelt nach § 3 der Entgeltordnung zu ent
richten. Bei mehrtägigen Veranstaltungen kann das Entgelt jeweils um.den Reinigungsanteil 
von 29,8 % reduziert werden, sofern der Veranstalter die Zwischenreinlgung übernimmt Der 
letzte Veranstaltungstag ist voll zu berechnen. § 4 Abs. 2 der Entgeltordnung bleibt unbe-
rührt. 

(6) Die jeweils geltenden Benutzungsordnungen für die einzelnen Turn- und Sporthallen 
sowie Freisportanlagen sind zu beachten. 

(7) Außensportaniagen dürfen nur benutzt werden, wenn aufgrund der Witterung keine 
Schäden zu befürchten sind. Im Zweifelsfall entscheidet die genehmigende Stelle oder die 
von ihr ermächtigte Person über die Benutzbarkeit. 

§7 
Aulen, Eingangshallen, 

Pausenhöfe, Foren und IVIensen 

(1) Für das Aufstellen von Podien, Bühnen, Tischen und Stühlen etc. und deren Beseiti
gung hat der Veranstalter Hilfskräfte zu stellen, die diese Arbeiten unter Anleitung der 
Hausmeisterin/des Hausmeisters ausführen. 

(2) Die technischen Anlagen in Aulen, Eingangshallen, Foren und Mensen dürfen nur 
durch die Hausmeistenn / den Hausmeister oder durch hierzu ermächtigte Personen bedient 
werden. 

§8 
Märkte, Messen, Flohmärkte und ähnliches 

Die Durchführung von Märkten, Messen, Flohmärkten u. ä. bedarf der Genehmigung des 
Landkreises Hildesheim. Der Antrag ist spätestens 8 Wochen vor der Veranstaltung beim 



4" 

ir2Ä2r'=r.„?,;ssisrisxÄ.f- - *" 
§9 

Unterrichfsräume 

len e t t a ' ' ' " ' ' " " ' '°" ' ' ' ' ^ ' ™ ^ " ' ^ " " ™^'" ^^'^'^"^^^ besrmet.n Ausn.Umem-

G e ^ a ' h m l ' u K e n u t ' t r r n ' " ' ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ '" Un.errichtsräumen dürfen nur mit besonderer 

§10 
Besondere Ordnung 

.en'iSSsrdÄ^^^^^^^^^ 

nicSilLtt^n^^SÄ^ 
Genehmigung erlaubt. Der AusSnTde G ä Vn r̂̂ ^^^^^^^^^^ T, T'"'" 
wie deren Genuss darf nur im Eingangsbereich der Mwelifgen Halle e r f j e ' ''' " " ' " ' ' '°-

(3) Einweggeschirr und Einwegflaschen oder -dcsen dürfen nicht venvendet werden, 

fallenen Abfälle vom Verans^^r zu enifernen s M " » '̂n'̂ rlassen, wobei die ange-

III. Schlussvorschffften 

§11 
Inkrafttreten 

Die vorstehenden Bestimmungen treten am 01,08.2011 in Kraft 

Hildesheim, den 23.06,2011 

Landkreis Hildesheim 

Wegner 

Landrat -



1. 
2. 

. H A L L E M R E N U T 7 i l N G S Q R n K [ f f M r 5 . 

L 

Die Sportstätten sind Einnchtungen für den planmäßigen Sportunterncht 
Diese Ubungsstätten können den Vereinen auf Antrag für den Trainings- und Wett-
kampfbetneb ubertassen werden, soweit sie dafür geeignet sind und schulische" perso
nelle oder organisatorische Belange nicht entgegenstehen ' • 
Maßgebend für die Überlassung sind die Richtlinien für die Übertassung schulischer Ein^ 
nchtungen des Landkreises Hildesheim zu schulfremden Zwecken in der jeweils gültigen 

1. 

7. 

Jeder einzelnen Nutzerin und jedem einzelnen Nutzer der Sportstätten wird auferieot 
sich personlich zu bemühen, die Ubungsstätten und die Nebenräume und alle in ihnen 
befind ichen Geräte und Einrichtungen sachgemäß und schonend zu behandeln Die 
Verantwortung dafür trägt die Ubungsleiterin oder der Übungsleiter. Zuwiderhandlunaen 
fuhren zur Heranziehung des Vereins. • • 

2. Die Sportstätten dürfen nur zu den festgelegten Übungszeiten von den aktiven Soort-
^nnnen und Sportlem des jeweiligen Vereins bzw der Übungsgruppe betreten werden 
Ohne die verantwortliche Ubungsleiterin oder den verantwortlichen Übungsleiter ist den 

• • Sportlennnen und'Sportlem das Betreten der Übungsstätten nicht gestattet 
Die Ubungsleiterin oder der Übungsleiter hat als erste/r die Übungsstätten zu betreten 
und darf sie als letzte/r erst veriassen, nachdem ordnungsgemäß aufgeräumt worden Ist 
Die Pflichten der Ubungsleiterin oder des Übungsleiters sind im Einzelnen in dem Nut
zungsvertrag zur eigenverantwortlichen Nutzung durch die Sportvereine geregelt 

3. • Die Wasch- und Duschanlagen sind, so-zu benutzen, dass kein Wasser verschwendet 
wird. Die Wasserhahne und Duschen sind nach dem Gebrauch zu schließen' 

4. Der Gang hinter den Umkleideräumen (Tumschuhgang) sowie alle Übungsstätten dürfen 
K T rf u ^ ^ """"'" Tumschuhen. deren Sohlen kRinn farbigen SnnrRn hinfpri.co.n oder 
barfuß betreten werden. ' 
Die Benutzung von Harz oder sonstigen Klebemitteln an Schuhen.und Ballmaterial ist 
generell_untersagt. Ausnahmen sind möglich für Punktspiele von Handballmannschaften 
die in einer Liga spielen, in der nach den Statuten des Niedersächsischen Handball
verbandes Haftmittel VenA^endung finden dürfen. Für die Ausnahme vom generellen 
Verbot gelten Vorgaben, die in einer gesonderten Vereinbarung festzuhalten sind 
Turnschuhe, die im Freien getragen wurden, dürfen nicht benutzt werden 

X Das Rauchen und der Verzehr alkoholischer Getränke ist in den Übungsstätten' den 
Nebenraumen und auf der Zuschauertrtbüne untersagt Bei Zuwiderhandlungen kann die 
Benutzenn oder der'Benutzer von der Benutzung ausgeschlossen werden. Gleiches oilt 
in Bezug auf den Verein, dem'die Benutzerin oder der Benutzer angehört, wenn die vom 
Verein bestellten verantwortlichen Ubungsleiterinnen oder Übungsleiter zuvor beschrie
bene Zuwiderhandlungen dulden oder infolge fahriässiger Aufsicht nicht verhindem 
Bei Ganztagsveranstaltungen in Sporthallen ist auf Antrag der Ausschank von Bier und 
nichtalkQholischen Getränken sowie die Bereitstellung von kleinen Imbissen erlaubt 
Der Ausschank der Getränke und die Bereitstellung der Imbisse sowie deren Genuss 
darf nur im Eingangsbereich der jeweiligen Halle erfolgen. Die Vereine sind verpflichtet 
den Eingangsbereich nach der Veranstaltung in einem aufgeräumten und qereiniqten • 
Zustand zu hinteriassen. wobei die angefallenen Abfälle aus der Halle und vom Schul 
gelände zu entfernen sind. 

Die Benutzung der Übertragungsanlage ist nur nach Einweisung durch den HausmeistPr ' 
zulässig. 

Das Betreten der Regie- und Lehrräume ist nur autorisierten Übungsleiterinnen oder 
Übungsleitern gestattet. Telefone dürfen nur bei Unfällen zum Herbeirufen einer Ärztin 
oder eines Arztes benutzt werden. 
Im Gymnastikraum dürfen keine Ballspiele durchgeführt werden. 
Zum Fußballspielen sind Halfenbälle zu benutzen. 



10. Geräte und Einrichtungen der Ubungsstätten dürfen nur ihrer Bestimmung entsprechend 
sachgemäß venA/endet werden. Die Vereine und'die Schäden verursachenden einzelnen 
Nutzerinnen und Nutzer haften für alle Schäden an den Geräten, die nicht auf Abnutzung 
oder Materialfehier zurückzuführen sind,"nebeneinander. Sie haften auch für alle ver
schuldeten Beschädigungen der Sportstätten, der- Nebenräume sowie ihrer Einrichtun
gen. 

11. Während der Nutzung entstandene Schäden und Unfälle sind in das ausliegende Veran
staltungsbuch einzutragen. 
Folgt auf den Verein unmittelbar ein weiterer Verein, so ist die ordnungsgemäße 
Beschaffenheit der Anlagen und Geräte von beiden gemeinsam zu prüfen und sind 
etwaige Schäden in diesem-Buch zu vermerken und von beiden gegenzuzeichnen. 
Bei Schäden (zerbrochene Fensterscheiben etc.), die nach der Natur der Sache sofortige 
MaßnahiTien durch die^ Hausmeisterin oder den Hausmeister erforderlich • machen, ist 
diese oder dieser unverzüglich zu benachrichtigen. 

12. Nach Beendigung der Übungsstunden sind alle Geräte an die hierfür bestimmten Plätze 
zurückzubringen. 

13-. Die Nutzerinnen und Nutzer haben sich nach jeder Veranstaltung in das Veranstaltungs
buch einzutragen, das Licht zu löschen und die Halle ordnungsgemäß abzuschließen. Es 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass der nachfolgende Verein seine Trainings
zeit wahrnimmt. 

14. Die Übungszeiten sind genau einzuhalten. Nach Beendigung der Trainingszeit haben die 
einzelnen Gruppen die Halle und die Nebenräume unverzüglich zu verlassen. 

15. Die Ubungsstuhden sind bis 22.00 Uhr zu beenden. Die Übungsstätten und die Neben
räume sind spätestens um 22.15 Uhr zu räumen. 
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1. Das Betreten des übrigen Schulgeländes und des Schulgebäüdes ist verboten. 
• 2. Kraftfahrzeuge werden auf dem Parkplatz vor der Halle, Fahrräder im Fahrradständer, 

abgestellt. Die durch Bordschwellen von den Parkplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahr
räder deutlich, abgegrenzten Plattenwege dürfen nicht befahren werden. 

3. Das Betreten der Grünanlagen ist nicht gestattet 

IV. 

1. Den Weisungen der Schulhausmeisterin oder des Schulhausmeisters oder der Hallen-
wartin oder des Hallenwartes ist Folge zu leisten. Der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
sowie der Vertreterin oder dem Vertreter des Schulträgers ist jederzeit ungehindert Zutritt 
zu .gewähren. 

2. Der Landkreis übernimmt keine Haftung für Schäden und Unfälle, die sich aus der Be
nutzung der Sporthalle ergeben. Eine Haftung für veriorene und gestohlene Gegen
stände (Wertsachen, Kleidung, usw.) ist ausgeschlossen. 

Hildesheim, den 22.12.2006 Landkreis Hildesheim 
Der Landraf 

gez. Wegner 
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Sporthallenbenutzungsordnung 

I. 

Die Sportstätten der Stadt Alfeld (Leine) können den Vereinen auf Antrag für den 
Trainings- und Wettkampfbetrieb überlassen werden, soweit sie dafür geeignet sind. 
Belange der Stadt Alfeld (Leine) dürfen dem nicht entgegenstehen. In den Oster-, 
Sommer- und Weihnachtsferien bleiben die Sporthallen geschlossen. 

Die nachstehenden Benutzungsregelungen gelten für sämtliche Benutzer(innen) der 
Übungsstätte. 

II. 

1. Die Sportstätte. darf nur genutzt werden, wenn mindestens zehn Sportlerinnen und 
Sportler aktiv an der Trainingseinheit teilnehmen. 

2. Die Nutzer(innen) der Sportstätten haben das erforderliche Erste-Hilfe-Material 
(Verbandskasten) selbst bereitzuhalten. Von dieser Regelung sind die Schulen, die sich 
in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine) befinden, ausgenommen. 

3. Jeder/jedem einzelnen Nutzer(in) der Sportstätte wird auferiegt, sich persönlich zu 
bemühen, die Übungsstätten und die Nebenräume und alle in ihnen befindlichen Geräte 
und Einrichtungen sachgemäß und schonend zu behandeln. Die Verantwortung dafür 
trägt die/der Übungsleiter(in). Bei Zuwiderhandlungen haftet der Verein bzw. die 
Übungsgruppe. 

4. Die Sportstätten dürfen nur zu den festgelegten Übungszeiten von den aktiven 
Sportlerinnen und Sportlern des jeweiligen Vereins bzw. der Übungsgruppe genutzt 
werden. Ohne die/den verantwortliche(n) Übungsleiter(in) ist den Sportlerinnen und 
Sportlern das Betreten der Übungsstätte nicht gestattet. Der Name der Übungsleiterin / 
des Übungsleiters ist - soweit erforderlich - vorher bekanntzugeben. 

5. Das Umkleiden darf nur in den Umkleideräumen vorgenommen werden. Die Wasch-
und Duschanlagen sind so zu benutzen, dass kein Wasser verschwendet wird. Die 
Wasserhähne und Duschen sind nach Gebrauch zu schließen. 

6. Die Übungsstätte darf nur in Turnschuhen oder barfuss betreten werden. Die Sohlen der 
Turnschuhe dürfen keine farbigen Spuren hinterlassen. Turnschuhe, die im Freien 
getragen werden, dürfen nicht benutzt werden. 

Die Benutzung von Harz oder sonstigen Klebemitteln an Schuhen und Ballmaterial ist 
untersagt. 

7. Das Rauchen und der Verzehr alkoholischer Getränke sind in der Übungsstätte und in 
den Nebenräumen untersagt. Bei Zuwiderhandlungen kann die/der Benutzer(in) nach 
vorhergehender schriftlicher Abmahnung auf Zeit, in schweren Fällen auf Dauer von der 
Benutzung ausgeschlossen werden. Gleiches gilt in bezug auf den Verein, dem die 
Benutzerin / der Benutzer angehört, wenn die/der vom Verein bestellte verantwortliche 
Übungsleiter(in) zuvor beschriebene Zuwiderhandlungen duldet oder infolge fahrlässiger 
Aufsicht nicht verhindert. 

Die Nutzerinnen und Nutzer sind verpflichtet, die Sporthalle einschließlich der 
Nebenräume sowie den Eingangsbereich nach der Nutzung in einem aufgeräumten und 
gereinigten Zustand zu hinterlassen, wobei die angefallenen Abfälle vom 
Sporthallengrundstück von den Nutzerinnen und Nutzern zu entfernen sind. 



Die Benutzung der Telefone ist nur bei Unfällen zum Herbeirufen einer Ärztin / eines 
Arztes gestattet. 

8. Zum Fußballspielen sind nur Hallenbälle zu benutzen. 

9. Im Gymnastikraum dürfen keine Ballspiele durchgeführt werden. 

10. Geräte und Einrichtungen der Übungsstätten dürfen nur ihrer Bestimmung 
entsprechend sachgemäß verwendet werden. Die Vereine und die einzelnen 
Nutzerinnen und Nutzer haften für alle Schäden an den Geräten, die nicht auf 
Abnutzung oder Materialfehler zurückzuführen sind, nebeneinander. Sie haften auch für 
alle verschuldeten Beschädigungen der Sportstätten, der Nebenräume sowie ihrer 
Einrichtungen. 

11. Während der Nutzung entstandene Schäden und Unfälle sind in die ausliegenden 
Veranstaltungsnachweise einzutragen. 

Folgt auf den Verein unmittelbar ein weiterer Verein, so ist die ordnungsgemäße 
Beschaffenheit der Anlagen und Geräte von beiden gemeinsam zu prüfen. Etwaige 
Schäden sind in dem Veranstaltungsnachweis zu vermerken und von beiden 
gegenzuzeichnen. 

Bei Schäden (zerbrochene Fensterscheiben etc.), die nach der Natur der Sache 
sofortige Maßnahmen durch die/den Hausmeister(in) erforderlich machen, ist dieser 
unverzüglich zu benachrichtigen. 

12. Nach Beendigung der Übungsstunden sind alle Geräte an die hierfür bestimmten Plätze 
zurückzubringen 

13. Die/der Nutzer(in) hat sich nach ieder Veranstaltung in den Veranstaltungsnachweis 
einzutragen. 

14. Die Übungszeiten sind genau einzuhalten. Nach Beendigung der Trainingszeit haben 
die einzelnen Gruppen die Halle und die Nebenräume unverzüglich zu verlassen. 

15. Die täglich letzten Übungsstunden sind bis 22.00 Uhr zu beenden. Die Übungsstätte 
und die Nebenräume sind spätestens um 22.30 Uhr zu vertassen. 

HL 

1. Den Weisungen der Aufsichtsperson ist Folge zu leisten. 

2. Die Stadt Alfeld (Leine) übernimmt keineriei Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die 
den Vei-einen, ihren Mitgliedern oder Zuschauerinnen und Zuschauern aus der 
Benutzung bzw. aus dem Besuch der Turn- und Sporthallen erwachsen. 

Stadt Alfeld (Leine) 
- Der Bürgermeister -


